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Resolution zum Arbeitsgesetz

In der schweizerischen Wirtschaft sind 1,5 Millionen Arbeitnehmer beschäftigt.

Für über 800 000 besteht kein oder nur ein lückenhafter gesetzlicher benutz. Uen

Gewerkschaften ist es in jahrzehntelanger intensiver Arbeit gelungen diese

Lücken ganz oder teilweise durch die Schaffung und den Ausbau von Gesamt-

arbeitsverträgen und durch öffentlich-rechtliche Erlasse zu schließen. Der

Schweizerische Gewerkschaftsbund anerkennt und würdigt diese ™P°™Jen*en
Leitungen und Erfolge der ihm angeschlossenen Verbände und halt dafür, daß

die gewerkschaftliche Vertragspolitik im Interesse der Arbeitnehmer auch

"ÄÄ erachtet der Gewerkschaft,

hnnd eine Ausdehnung des gesetzlichen Arbeitnehmerschutzes auf die Erwerbs-

mtenZ Handwerks! Handys, Verkehrs und verwandter Wirtschaftszweige als

notwendig ™* dringlich. Er nimmt deshalb mit Befriedigung vom Stand der

Vorarbeiten für die Schaffung eines allgemeinen und umfassenden Arbeit,

gesetzes Kenntnis, der es ermöglicht, demnächst die parlamentarischen Bera-

tungen eines bundesrätlichen Gesetzesentwurfes aufzunehmen Eine unverzug-

liehe Beratung drängt sich angesichts der enorm gestiegenen Anforderungen an

dieArbeitskraft gebieterisch auf. Der Gewerkschaftsbund erwartet von einem

neuen Arbeitsgesetz einen zeitgemäßen und wirksamen Schutz für alle Arbeit-

nehmer, insbesondere eine der wirtschaftlichen Entwicklung entsprechende

Arbeitszeitverkürzung.

Resolution zur Berufsausbildung

Im Bestreben, unserer Wirtschaft die qualifizierten Arbeitskräfte zu ver-

schaffen, deren sie immer dringender bedarf, schlägt der Kongreß des Schwede-
rischen Gewerkschaftsbundes vor, den Zugang für Kinder aus Familien mit
bescheidenen Mitteln zur Berufslehre, zu den Mittelschulen und zum wissen-

schaftlichen Studium zu erleichtern. Insbesondere unterstutzt er die Be-

mühungen auf dem Gebiete der Talentförderung und fordert die verantwort-

liehen Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, die ge«?™*!sind, auch tüchtigen

Menschen, die bereits im Erwerbsleben stehen, die Weiterbildung an Insti uten

der Mittel- und Hochschulstufe zu erleichtern. Soweit dies die wirtschaftlich-
technische Entwicklung notwendig macht, soll auch die Umschulung auf neue

Berufe und Arbeitstechniken gefördert werden.
t

Die Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung bietet eme

erste gesetzliche Möglichkeit, dieses Ziel zu verwirklichen. Der Schweizerische

Gewerkschaftsbund befürwortet ein viel aufgeschlosseneres Subventionssystem

für Bau und Erweiterung von öffenüichen Bildungseinrichtungen, für die

Ausbildung der Lehrkräfte an den Berufsschulen sowie für die Lehrabschluß.

Prüfungen. Zur Verwirklichung seiner obenerwähnten Vorschlage postuliert der

Kongreß des SGB großzügige Sozialmaßnahmen und im Rahmen derselben die

Schaffung eines schweizerischen Stipendienfonds. Dem Ausbau und der Ver-

feinerung der Berufsberatung ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Der Kongreß befürwortet die Zusammenfassung aller Bestimmungen über die

berufliche Ausbildung in einem einzigen Gesetzesinstrument.
Er postuliert vor allem einen besseren gesetzlichen Schutz der Lehrlinge,

insbesondere was ihre Gesundheit anbetrifft.

Resolution zur Gleichheit des Entgelt' männlicher und weiblicher Arbeitskräfte

Auf Antrag des Bundesrates ratifizierten die eidgenössischen Räte in der

Frühjahrssession das Internationale Uebereinkommen Nr. 111 über die
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, welches jede Unterscheidung, Au,

291


	Resolution zum Arbeitsgesetz

